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Bericht des Vorstands gemäß §§ 203 Absatz 2 Satz 2, 186 Absatz 4 Satz 2 
AktG zu Tagesordnungspunkt 9 (Beschlussfassung über die Aufhebung des 
bestehenden Genehmigten Kapitals und die Schaffung eines neuen Geneh-
migten Kapitals in Höhe von Euro 32.805.165,00 mit der Möglichkeit zum 
Bezugsrechtsausschluss sowie die damit zusammenhängende Satzungs-
änderung) 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung die Aufhebung 
des bisherigen Genehmigten Kapitals und die Schaffung eines neuen Ge-
nehmigten Kapitals in Höhe von Euro 32.805.165,00 vor. 

Die derzeit geltende Satzung der Gesellschaft ermächtigt in § 4 Absatz 2 
den Vorstand, das Grundkapital um bis zu insgesamt Euro 32.805.165,00 
durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- 
und/oder Sacheinlage einmalig oder mehrmals zu erhöhen. Von dieser Er-
mächtigung ist bislang kein Gebrauch gemacht worden. Die Ermächtigung 
läuft am 17. Mai 2027 und damit möglicherweise vor der Hauptversamm-
lung 2027 aus. Zudem werden neu geschaffene genehmigte Kapitalia regel-
mäßig erst einige Zeit nach Beschlussfassung durch Eintragung im Han-
delsregister wirksam. Daher kann nicht ausgeschlossen werden, dass die 
Gesellschaft für eine Übergangsphase gänzlich ohne ein genehmigtes Ka-
pital ausgestattet wäre. 

Mit dem neuen Genehmigten Kapital soll der Vorstand erneut ermächtigt 
werden, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Aus-
gabe neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien einmalig oder mehr-
mals, um bis zu insgesamt Euro 32.805.165,00 zu erhöhen. Dies entspricht 
rund 50 % des derzeitigen Grundkapitals der Gesellschaft. Die Ermächti-
gung soll wie üblich auf die Dauer von fünf Jahren, bis 19. Mai 2031 erteilt 
werden. Das neue Genehmigte Kapital soll der Gesellschaft schnelles und 
flexibles Handeln ermöglichen, ohne die jährliche oder eine außerordentli-
che Hauptversammlung abwarten zu müssen. Es soll sowohl für Bar- als 
auch für Sachkapitalerhöhungen zur Verfügung stehen und kann auch in 
Teilbeträgen genutzt werden. Dabei darf insgesamt der Gesamtbetrag nicht 
überschritten werden. Mit dem neuen Genehmigten Kapital soll kein zu-
sätzliches Verwässerungspotenzial für die Aktionäre begründet, sondern 



 

2 
 

nur die bisherige Ermächtigung in § 4 Absatz 2 der Satzung in gleicher Höhe 
ersetzt werden. 

Wenn der Vorstand von dieser Ermächtigung Gebrauch macht, steht den 
Aktionären das gesetzliche Bezugsrecht zu. Die Aktien können im Rahmen 
dieses gesetzlichen Bezugsrechts den Aktionären auch mittelbar über Ein-
schaltung eines Emissionsunternehmens gemäß § 186 Absatz 5 AktG ge-
währt werden, ohne dass es dazu einer expliziten Ermächtigung bedarf. 
Das Bezugsrecht der Aktionäre kann jedoch in den nachfolgend erläuterten 
Fällen ausgeschlossen werden: 

Bezugsrechtsausschluss bei Spitzenbeträgen 

Das Bezugsrecht kann zum Ausgleich von Spitzenbeträgen ausgeschlossen 
werden. Die Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts für Spitzen-
beträge dient dazu, ein praktikables Bezugsverhältnis darstellen zu können. 
Ohne die marktübliche und sinnvolle Möglichkeit, für Spitzenbeträge das 
Bezugsrecht auszuschließen, bestünde die Gefahr, dass bei einer Kapital-
erhöhung durch unrunde Beträge die technische Durchführung der Kapital-
erhöhung und die Ausübung des Bezugsrechts erschwert würden. Deshalb 
soll der Vorstand ermächtigt werden, mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
für Spitzenbeträge das Bezugsrecht auszuschließen. Die von dem Bezugs-
recht ausgeschlossenen Spitzenbeträge werden entweder durch Verkauf 
über die Börse oder in sonstiger Weise bestmöglich für die Gesellschaft 
verwertet. 

Bezugsrechtsausschluss bei Barkapitalerhöhungen gemäß § 186 Absatz 3 
Satz 4 AktG 

Mit Zustimmung des Aufsichtsrats soll das Bezugsrecht ferner bei Barka-
pitalerhöhungen gemäß § 203 Absatz 1 Satz 1, 203 Absatz 2, 186 Absatz 3 
Satz 4 AktG ausgeschlossen werden können. Diese Möglichkeit dient dem 
Interesse der Gesellschaft an der Erzielung eines bestmöglichen Ausgabe-
betrags bei der Ausgabe neuer Aktien. Durch den Ausschluss des Bezugs-
rechts wird eine Platzierung nahe am Börsenpreis ermöglicht, so dass der 
bei Bezugsrechtsemissionen übliche Abschlag entfällt. Die in § 186 Absatz 
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3 Satz 4 AktG gesetzlich vorgesehene Möglichkeit des Bezugsrechtsaus-
schlusses versetzt die Verwaltung in die Lage, sich aufgrund der jeweiligen 
Börsenverfassung bietende Möglichkeiten der Eigenkapitalstärkung schnell 
und flexibel sowie kostengünstig zu nutzen. 

Dadurch wird eine bestmögliche Stärkung der Eigenmittel im Interesse der 
Gesellschaft und aller Aktionäre erreicht. Durch den Verzicht auf die zeit- 
und kostenaufwändige Abwicklung des Bezugsrechts kann der Eigenkapi-
talbedarf aus sich kurzfristig bietenden Marktchancen sehr zeitnah gedeckt 
werden. Der Ausgabebetrag, der möglichst zeitnah zur Platzierung der Ak-
tien festgelegt werden soll, und damit das der Gesellschaft zufließende 
Geld für die neuen Aktien, wird sich am Börsenpreis der schon börsenno-
tierten Aktien orientieren und den aktuellen Börsenpreis nicht wesentlich, 
voraussichtlich nicht um mehr als 3 %, jedenfalls aber um nicht mehr als 
5 % unterschreiten. 

Die unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG 
ausgegebenen Aktien dürfen insgesamt 10 % des Grundkapitals nicht über-
schreiten, und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch im 
Zeitpunkt der Ausnutzung der Ermächtigung. Auf diese Begrenzung ist die 
Veräußerung eigener Aktien anzurechnen, sofern sie während der Laufzeit 
dieser Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß §§ 71 Ab-
satz 1 Nr. 8 Satz 5, 186 Absatz 3 Satz 4 AktG erfolgt. 

Durch diese Vorgabe wird im Einklang mit der gesetzlichen Regelung dem 
Bedürfnis der Aktionäre nach einem Verwässerungsschutz ihres Anteilsbe-
sitzes Rechnung getragen. Die Aktionäre haben aufgrund des börsenkurs-
nahen Ausgabebetrags der neuen Aktien und aufgrund der größenmäßigen 
Begrenzung der bezugsrechtsfreien Kapitalerhöhung grundsätzlich die 
Möglichkeit, ihre Beteiligungsquote durch Erwerb der erforderlichen Aktien 
zu annähernd gleichen Bedingungen über die Börse aufrecht zu erhalten. 
Es ist daher sichergestellt, dass in Übereinstimmung mit der gesetzlichen 
Wertung des § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG die Vermögens- wie auch die 
Stimmrechtsinteressen bei der Ausnutzung des Genehmigten Kapitals un-
ter Ausschluss des Bezugsrechts angemessen gewahrt bleiben, während 
der Gesellschaft im Interesse aller Aktionäre Handlungsspielräume eröff-
net werden. 
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Bezugsrechtsausschluss bei Sachkapitalerhöhungen 

Das Bezugsrecht der Aktionäre soll mit Zustimmung des Aufsichtsrats fer-
ner bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen ausgeschlossen werden 
können. Damit wird der Vorstand in die Lage versetzt, Aktien der Gesell-
schaft in geeigneten Einzelfällen zum Erwerb von Sacheinlagen, insbeson-
dere im Zusammenhang mit dem Erwerb von Unternehmen, Unterneh-
mensteilen, Unternehmensbeteiligungen oder anderen Wirtschaftsgütern 
einzusetzen. So kann sich in Verhandlungen die Notwendigkeit ergeben, als 
Gegenleistung nicht Geld, sondern Aktien anzubieten. Die Möglichkeit, Ak-
tien der Gesellschaft als Gegenleistung anbieten zu können, kann insbe-
sondere im internationalen Wettbewerb um interessante Akquisitionsob-
jekte erforderlich sein und bietet die Gelegenheit, Unternehmen, Unterneh-
mensteile, Unternehmensbeteiligungen oder andere Wirtschaftsgüter liqui-
ditätsschonend zu erwerben. Auch unter dem Gesichtspunkt einer optima-
len Finanzierungsstruktur kann die Ausgabe neuer Aktien sinnvoll sein. Die 
Ermächtigung ermöglicht der Gesellschaft, in geeigneten Fällen auch grö-
ßere Unternehmen oder Unternehmensbeteiligungen zu erwerben, soweit 
dies im Interesse der Gesellschaft und damit ihrer Aktionäre liegt. Der Ge-
sellschaft erwächst dadurch kein Nachteil, denn die Emission von Aktien 
gegen Sachleistung setzt voraus, dass der Wert der Sachleistung in einem 
angemessenen Verhältnis zum Wert der Aktien steht. Der Vorstand wird 
bei der Festlegung der Bewertungsrelation sicherstellen, dass die Interes-
sen der Gesellschaft und ihrer Aktionäre angemessen gewahrt bleiben und 
ein angemessener Ausgabebetrag für die neuen Aktien erzielt wird. 

Beschränkung des Gesamtumfangs bezugsrechtsfreier Kapitalerhöhungen 

Die insgesamt unter den vorstehend erläuterten Ermächtigungen zum Aus-
schluss des Bezugsrechts bei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen und 
gegen Sacheinlagen ausgegebenen Aktien dürfen 10 % des Grundkapitals 
weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Ermächtigung noch im Zeit-
punkt ihrer Ausnutzung überschreiten. Dabei werden auf diese 10 %-
Grenze Aktien angerechnet, die unter Bezugsrechtsausschluss nach ande-
ren Ermächtigungen veräußert oder begeben werden. Durch diese Kapital-
grenze wird der Gesamtumfang einer bezugsrechtsfreien Ausgabe von Ak-
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tien aus dem Genehmigten Kapital und darüber hinaus bei der bezugs-
rechtsfreien Veräußerung eigener Aktien beschränkt. Die Aktionäre werden 
auf diese Weise zusätzlich gegen eine Verwässerung ihrer Beteiligung ab-
gesichert. 

Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 

Pläne für eine Ausnutzung des Genehmigten Kapitals bestehen derzeit 
nicht. Entsprechende Vorratsbeschlüsse mit der Möglichkeit zum Bezugs-
rechtsausschluss sind national und international üblich. Der Vorstand wird 
in jedem Einzelfall sorgfältig prüfen, ob er von der Ermächtigung zur Kapi-
talerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre Gebrauch 
machen wird. Er wird dies nur dann tun, wenn es nach Einschätzung des 
Vorstands und des Aufsichtsrats im Interesse der Gesellschaft und damit 
ihrer Aktionäre liegt. Der Vorstand wird der jeweils nächsten Hauptver-
sammlung gegebenenfalls über die Ausnutzung der Ermächtigung berich-
ten. 

 

Stuttgart, im April 2026 

Der Vorstand 

 

Andreas Weishaar        Timo Krutoff 


